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Gebührensatzung 

zur Abfallentsorgung in der Wallfahrtsstadt Werl vom 13.12.2024 

 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S 496), und der §§ 4, 

5, 6, 7, 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 8.9.2015 (GV. NRW S. 666) und des Abfallgesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen (LabfG NRW) vom 21.06.1988 (GV NRW S. 250) in Verbindung 

mit der Satzung über die Abfallentsorgung in der Wallfahrtsstadt Werl vom 

29.11.2013, hat der Rat der Wallfahrtsstadt Werl in seiner Sitzung am 12.12.2024 

folgende Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung beschlossen: 

§ 1 

Für das Einsammeln und Befördern von Abfällen durch die Wallfahrtsstadt sowie zur 

Deckung der an den Kreis zu zahlenden Umlage für das Behandeln, Lagern und 

Ablagern der Abfälle werden Benutzungsgebühren erhoben. 

§ 2  

(1) Die Benutzungsgebühr errechnet sich unter Berücksichtigung eines 

kombinierten Behälter- und Volumenmaßstabs. Dabei trägt die Gebühr für die 

Restmüllbehälter gemäß Ziffer 1 – 3 als Einheitsgebühr alle Kosten, die nicht durch 

die ansonsten in dieser Satzung festgelegten Sondergebühren getrennt für einzelne 

Teilleistungen erhoben werden. 

1. Restmüllabfuhr  

a) 80 l Behälter bei 4-wöchentl. Leerung    154,22 € 

b) 120 l Behälter bei 4-wöchentl. Leerung    175,21 € 

c) 240 l Behälter bei 4-wöchentl. Leerung    246,18 € 

d) 80 l Behälter bei 14-tägl. Leerung     204,20 € 

e) 120 l Behälter bei 14-tägl. Leerung     246,18 € 

f) 240 l Behälter bei 14-tägl. Leerung     372,14 € 

2. Containerabfuhr Restmüll Privathaushalte   

a) 1.100 l Großraumbehälter bei 14-täglicher Leerung        1.347,61 € 

b) 1.100 l Großraumbehälter bei wöchentlicher Leerung        2.586,52 € 
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3. Containerabfuhr Restmüll Gewerbebetriebe (ohne Privathaushalte) 

a) 1.100 l Großraumbehälter bei 14-täglicher Leerung        1.211,40 € 

b) 1.100 l Großraumbehälter bei wöchentlicher Leerung        2.312,97 € 

4. Bio-Abfuhr  

a)   80 l Behälter bei 14-tägl. Leerung        87,81 € 

b) 120 l Behälter bei 14-tägl. Leerung              100,99 € 

c) 240 l Behälter bei 14-tägl. Leerung      140,55 € 

5. Abfuhr von Abfallsäcken 

a) Beistellsack Biomüll, Fassungsvermögen 70 l                       4,70 € 

b) Beistellsack Restmüll, Fassungsvermögen 70 l                       5,50 € 

6. Sperrmüll 

a) Abfuhr einer Menge von bis zu 4 cbm pauschal                     30,00 € 

aa) Abfuhr einer Menge von 4 bis maximal 8 cbm pauschal 60,00 €                                        

b) Ausstellung eines Berechtigungsscheines für die einmalige 

Anlieferung von bis zu 250 kg am Abfallwirtschaftszentrum  

(AWZ) der ESG           10,00 € 

die bei der Anlieferung darüber hinaus gehende Menge wird von der ESG mit dem 

Anlieferer nach der jeweils gültigen Gebührensatzung des Kreises Soest 

abgerechnet. 

7. Haushaltsgroß- und Kühlgeräte 

Gebührenmarke für die Abfuhr eines Haushaltsgroßgerätes oder Kühlgerätes  

10,00 € 

(2) Abfallsäcke sind in Einzelhandelsgeschäften, die bekannt gegeben werden, 

erhältlich.  

(3) Berechtigungsscheine für die Anlieferung von Sperrmüll am AWZ gelten nur für 

den Eigenbedarf von Privathaushalten aus dem Stadtgebiet einschließlich seiner 

Ortsteile und werden im Rathaus für die Privathaushalte persönlich ausgestellt. Jeder 

Privathaushalt erhält maximal einen Berechtigungsschein je Kalenderjahr. 

(4) Für jede Änderung des Behältervolumens und/oder der Leerungshäufigkeit 

(Auslieferung, Rückholung, Umtausch, Kennzeichnung von Behältern) wird eine 

Gebühr in Höhe von 15,00 € erhoben. Ausgenommen davon ist der Austausch 
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defekter Behälter sowie die erstmalige Zuteilung eines höheren Behälter-

/Abfuhrvolumens auf Grundlage des in § 11 Absatz 2 der Satzung über die 

Abfallentsorgung in der Wallfahrtsstadt Werl festgelegten Mindest-Restmüll-

Gefäßvolumens. 

(5) Zur Abgeltung des mit der Erteilung oder Ablehnung der Befreiung vom 

Anschluss- und Benutzungszwang für kompostierbare Abfälle (Biotonne) 

verbundenen Verwaltungsaufwandes wird eine Gebühr von 31,43 € je Antrag 

erhoben. 

(6) In der Einheitsgebühr für die Restmüllabfuhr gemäß Absatz 1 Ziffer 1-3 ist die 

gebührenfreie Benutzung der 4-wöchentlichen Altpapierabfuhr in den nach der 

Abfallsatzung vorgesehenen Behältern in folgendem Umfang enthalten: 

a) jeweils ein 240 l-Behälter bei jeweils einem Restmüllbehälter mit 4-wöchentlicher 

Leerung sowie bei jeweils einem 80 l oder 120 l Restmüllbehälter mit 14-täglicher 

Leerung, 

b)  bis zu jeweils zwei 240 l-Behälter bei jeweils einem 240 l Restmüllbehälter mit 

14-täglicher Leerung, 

c) bis zu jeweils vier 240 l-Behälter oder jeweils ein 1.100 l-Behälter bei jeweils 

einem 1.100 l Restmüllbehälter mit 14-täglicher Entleerung, 

d) bis zu jeweils acht 240 l-Behälter oder jeweils zwei 1.100 l-Behälter bei jeweils 

einem 1.100 l Restmüllbehälter mit wöchentlicher Entleerung. 

Für darüber hinaus genutztes Altpapierbehältervolumen wird bei 4-wöchentlicher 

Entleerung eine jährliche Zusatzgebühr je 240 l-Behälter von 15,83 € und je 1.100 

l-Behälter von 72,57 € erhoben. 

(7) Für die Entsorgung bei Veranstaltungen und für Sonderentleerungen 

außerhalb der planmäßigen Abfuhr werden folgende Sondergebühren erhoben: 

1. für die befristete Bereitstellung und Leerung von 240 l Restmülltonnen, 1.100 l 

Restmüllcontainern sowie 240 l Biotonnen im Rahmen von angemeldeten 

öffentlichen Veranstaltungen  

a) je Leerung einer 240 l Restmülltonne   € 17,60 

b) je Leerung eines 1.100 l Restmüllcontainers  € 80,67 

c) je Leerung einer 240 l Biomülltonne   € 15,52 

 

2. für außerhalb der planmäßigen Abfuhr durchgeführte Sonderleerungen von gem. 

§ 11 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Wallfahrtsstadt Werl 

angemeldeten Behältern (die Entsorgung erfolgt über die Restmüllabfuhr) 

a) je Leerung eines 80 l Behälters      € 30,98  

b) je Leerung eines 120 l Behälters     € 33,41  

c) je Leerung eines 240 l Behälters     € 40,69 

d) je Leerung eines 1.100 l Behälters   € 119,01 



  Anlage 2
  

  
  

§ 3 

(1) Die Benutzungsgebühr ist von der Grundstückseigentümerin bzw. dem 

Grundstückseigentümer oder den ihnen in § 22 der „Satzung über die Ab-

fallentsorgung in der Wallfahrtsstadt Werl“ gleichgestellten Personen zu entrichten. 

Mehrere Eigentümerinnen bzw. Eigentümer haften als Gesamtschuldnerinnen bzw. 

Gesamtschuldner. Tritt ein Wechsel in der Person der Eigentümerin bzw. des 

Eigentümers ein, so haftet die bisherige Eigentümerin bzw. der Eigentümer neben 

der neuen Eigentümerin bzw. Eigentümer für die Gebühren, die bis zum Ende des 

Kalenderjahres zu entrichten sind. 

(2) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem ersten des auf den Anschluss folgenden 

Monats. Sie endet mit dem Ende des Monats, in dem die Abfallbehälter bei der 

Wallfahrtsstadt abgemeldet werden. Die Abmeldung ist nur gegen Rückgabe des 

Abfallbehälters bzw. der Abfallbehälter zulässig. 

(3) Die Gebühren werden durch Bescheid, der mit einem Bescheid über andere 

Gemeindeabgaben verbunden sein kann, festgesetzt. Die Fälligkeit der Gebühren 

richtet sich nach den Vorschriften über die Entrichtung der Grundsteuer. 

(4) Bei vorübergehender Einschränkung, Unterbrechung oder Verspätung der 

Abfallbeseitigung infolge höherer Gewalt wie Betriebsstörungen, betriebs-

notwendigen Arbeiten, behördlichen Verfügungen oder bei Verlegung des 

Zeitpunktes der Abfallbeseitigung besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der 

Gebühren. Dauert die Unterbrechung länger als einen Monat, so wird die Gebühr 

auf Antrag erlassen, und zwar für je 30 Tage der Unterbrechung in Höhe eines 

Zwölftes der Jahresgebühr. 

(5) Für die Sperrmüllabfuhr ist gebührenpflichtig, wer diese Einrichtung selbst oder 

durch Dritte, deren Handeln ihm zuzurechnen ist, benutzt. Mehrere 

Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldnerinnen bzw. Gesamtschuldner. Die 

Gebühr wird nach dem tatsächlichen Anfall abgerechnet. 

(6) Die grundstücksbezogenen Benutzungsgebühren ruhen als öffentliche Last auf 

dem Grundstück.  

(7) Die Gebühr für Abfallsäcke wird bei Überlassung des Abfallsackes fällig. Die 

Gebühr für die Abfuhr von Haushaltsgroß- bzw. Kühlgerät wird bei der Anmeldung 

und dem Kauf der Gebührenmarke fällig. Die Gebühr für den Berechtigungsschein 

zur Anlieferung von Sperrmüll am AWZ bei Ausstellung des Berechtigungsscheines. 

Die Gebühren für die Sperrmüllabfuhr ist vor der Abfuhr zu entrichten. Die Gebühr 

für die Sonderleerungen sowie für den mit der Befreiung von der Biotonne 

verbundenen Verwaltungsaufwand werden durch gesonderten Gebührenbescheid 

festgesetzt und sind einen Monat nach Bekanntgabe dieses Gebührenbescheides 

fällig. 
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§ 4 

Diese Gebührensatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig treten die 

Gebührensatzung zur Abfallentsorgung in der Wallfahrtsstadt Werl vom 15.12.2023 

sowie alle darauf bezogenen Änderungssatzungen außer Kraft. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende, vom Rat der Wallfahrtsstadt Werl in seiner Sitzung am 12.12.2024 

beschlossene Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf 

hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO 

NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit 

dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Wallfahrtsstadt Werl 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 

bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Werl, 13.12.2024                     

 

(Höbrink) 

Bürgermeister 


